
Die staatliche Entschä-
digung für Opfer von
Gewalttaten wird

durch das seit 1. September
1972 geltende Verbrechens-
opfergesetz (VOG) geregelt.
Das Gesetz wurde seit sei-
nem Inkrafttreten durch
zahlreiche Novellen den Be-
dürfnissen der Praxis ange-
passt. Am 1. Juli 2005 ist
die bisher umfangreichste
Novelle in Kraft getreten
(BGBl. I Nr. 48/2005), sie
sieht neben verfahrensrecht-
lichen Änderungen eine Er-
weiterung des Kreises der
anspruchsberechtigten Per-
sonen vor sowie zahlreiche
Verbesserungen des Leis-
tungsangebots.

Grundsätzliche An-
spruchsvoraussetzungen.
Der anspruchsberechtigte
Personenkreis nach dem
VOG wird auf Opfer schwe-
rer deliktischer Handlungen
begrenzt, wenn dadurch gra-
vierende körperliche oder
gesundheitliche Schäden
entstehen. Das Gesetz sieht
Hilfe für Personen vor, die
durch eine mit einer mehr
als sechsmonatigen Frei-
heitsstrafe bedrohten vor-
sätzlichen Handlung eine
Körperverletzung oder Ge-
sundheitsschädigung erlitten
haben und dadurch in ihrer
Erwerbsfähigkeit gemindert
sind.

Bei einer Tötung des Op-
fers sind die Hinterbliebe-
nen (Witwe, Witwer, Wai-
sen) anspruchsberechtigt.
Damit kommen im Wesent-
lichen die meisten vorsätz-
lich begangenen strafbaren
Handlungen gegen Leib und
Leben (§§ 75 ff StGB) in
Betracht sowie gegen die
sexuelle Integrität und
Selbstbestimmung (§§ 201
ff StGB). 

Die im VOG vorgesehe-
nen Leistungen decken sich
zum Teil mit den An-
sprüchen der Opfer nach
den allgemeinen schadener-
satzrechtlichen Bestimmun-
gen und sind vom Täter
rückzuerstatten, da die Hilfe
aus öffentlichen Mitteln le-
diglich als Vorleistung für
den Schädiger erbracht
wird.

Weiters findet das Subsi-
diaritäts- und Fürsorgeprin-
zip darin seinen Ausdruck,
dass staatliche Hilfe nur
dann in Betracht kommen
soll, wenn in unserem Sozi-
alsystem nicht auf andere
Weise ausreichend Vorsor-
ge getroffen worden ist.

Folgende Ziele und Inhal-
te wurden durch die Novelle
umgesetzt:

Das Verbrechensopferge-
setz wurde bis Juli 2005 im
Unterschied zum sonstigen
Sozialentschädigungsrecht
im Rahmen der Privatwirt-
schaftsverwaltung vollzo-
gen, sodass Entscheidungen
des Bundessozialamts nur
mit Klage gegen den Bund
bei den Zivilgerichten
bekämpft werden konnten.
Die Novellierung bezweckte
eine Vereinheitlichung des
Sozialentschädigungsrechts
und eine Verbesserung des
Rechtsschutzes für Verbre-
chensopfer durch die Nor-
mierung einer hoheitlichen
Vollziehung des VOG mit
Anwendung der Verfahrens-
bestimmungen des AVG
und Schaffung eines kosten-
losen Rechtszugs an die für
Sozialentschädigungsange-
legenheiten zuständige Bun-
desberufungskommission.

Ein weiteres Ziel der No-
vellierung war die Ein-
führung einer Mindestsiche-
rung, wie diese in Form ei-

148 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 9-10/06

VERBR ECHENSOP F ERGE S E T Z

FO
T

O
: B

U
N

D
E

SS
O

Z
IA

L
A

M
T

Durch die Novelle des VOG ist eine rückwirkende Übernahme
von Kosten einer Psychotherapie möglich.

Entschädigung für Opfer
Die bisher umfangreichste Novelle des Verbrechensopfergesetzes bedeutet eine wesentliche 

Verbesserung der Opferentschädigung.

Die Vollziehung des Ver-
brechensopfergesetzes
(VOG) ist dem Bundesso-
zialamt übertragen. Es gibt
sieben Landestellen.

Landesstelle Wien
(zuständig für Wien, Nie-
derösterreich, Burgenland
und Ausland)
Babenbergerstraße 5
1010 Wien
bundessozialamt.
wien1@basb.gv.at

Landesstelle Kärnten
Kumpfgasse 23-25 
9010 Klagenfurt 
bundessozialamt.ktn
@basb.gv.at

Landesstelle OÖ
Gruberstraße 63 
4021 Linz 
bundessozialamt.ooe

@basb.gv.at

Landesstelle Salzburg
Auerspergstraße 67a 
5020 Salzburg 
bundessozialamt.sbg1
@basb.gv.at

Landesstelle Steiermark
Babenbergerstraße 35 
8021 Graz 
bundessozial-
amt.stmk1@basb.gv.at

Landesstelle Tirol
Herzog Friedrich Straße 3
6010 Innsbruck
bundessozial-
amt.tirol1@basb.gv.at

Landesstelle Vorarlberg
Rheinstraße 32/II 
6903 Bregenz 
bundessozial-
amt.vlbg@basb.gv.at

BUNDE S SOZ I A LAMT



ner einkommensabhängigen
Zusatzleistung in den übri-
gen Sozialentschädigungs-
gesetzen vorgesehen ist. Der
Anspruch auf diese Zusatz-
leistung wurde allerdings an
den Bezug einer Grundleis-
tung gekoppelt (Ersatz des
Verdienstentgangs oder des
Unterhaltsentgangs).

Eine weitere wichtige
Verbesserung wurde durch
die Ausdehnung der beste-
henden Ansprüche auf Psy-
chotherapie nach dem VOG
sowohl bei Opfern als auch
bei Hinterbliebenen erzielt.
Nunmehr ist eine rückwir-
kende Übernahme von Kos-
ten einer Psychotherapie
möglich und es können auch
Kosten im Rahmen der
Wahlarzthilfe erstattet wer-
den. Darüber hinaus kann
eine Psychotherapie für
Hinterbliebene unabhängig
vom Vorliegen eines
tatsächlichen Unterhaltsent-
gangs übernommen werden.

Verbesserungen im Be-
reich der Heilfürsorge und
der Rehabilitation wurden
dadurch erzielt, dass nun-
mehr verbrechenskausale
Selbstbehalte (z. B. für
Krankenhausaufenthalt,
Physiotherapie, Ergothera-
pie, Logopädie, Rehabilita-
tionsaufenthalte) und Re-
zeptgebühren nach dem
VOG ersetzt werden kön-
nen.

Seit 1. Juli 2005 kann
nach dem VOG auch dann

Ersatz geleistet werden,
wenn es durch eine Straftat
zur Beschädigung eines am
Körper getragenen Hilfsmit-
tels kommt (z. B. Brillen,
Kontaktlinsen oder Zahner-
satz).

Mehr Anspruchsberech-
tigte. Bis zum Inkrafttreten
der Novelle war die staatli-
che Hilfe auf österreichische
Staatsbürger und EWR-Bür-
ger beschränkt. Seit 1. Juli
2005 haben alle Personen,
die sich zum Tatzeitpunkt
rechtmäßig in Österreich
aufgehalten haben, bei Zu-
treffen der sonstigen An-
spruchsvoraussetzungen ei-
nen Leistungsanspruch nach
dem VOG. Die Tat selbst
muss sich in diesem Fall im

Inland, auf einem öster-
reichischen Schiff oder
Luftfahrzeug ereignet ha-
ben. Österreichische Staats-
angehörige haben hingegen
auch dann Ansprüche nach
dem VOG, wenn sich die
Straftat im Ausland ereigne-
te, ebenso Bürger der EU
und des EWR, sofern die
betroffenen Personen ihren
„rechtmäßigen gewöhnli-
chen Aufenthalt“ in Öster-
reich haben und die Tat
nach dessen Begründung
begangen wurde.

Die Leistungen nach dem
VOG seit 1. Juli 2005:

Leistungen für das Opfer
selbst bzw. für Hinterbliebe-
ne: Ersatz des Verdienst-
bzw. Unterhaltsentgangs,

einkommensabhängige Zu-
satzleistung zum Ersatz des
Verdienst- bzw. Unterhalts-
entgangs (bis zur Höhe des
Existenzminimums),  Heil-
fürsorge und orthopädische
Versorgung, Pflegegeld
nach dem Bundespflegege-
setz, Psychotherapiekosten.

Leistungen nur für das
Opfer: Maßnahmen der be-
ruflichen, sozialen und me-
dizinischen Rehabilitation,
Pflege- oder Blindenzulage,
Übernahme der Selbstbe-
haltskosten, die mit der Tat
in direktem Zusammenhang
stehen (Verpflegskosten-
beiträge im Krankenhaus,
Rezeptgebühren, für Physio-
therapie, Ergotherapie, Lo-
gopädie und bei Rehabilita-
tionsaufenthalten), Ersatz
von beschädigten Hilfsmit-
tel z. B. Brillen, Kontaktlin-
sen, Zahnersatz (seit 1. Juli
2005).

Leistungen nur für Hin-
terbliebene bzw. Träger der
Kosten: Bestattungskosten-
ersatz (bis zu einem be-
stimmten Höchstbetrag).

Ein Ersatz von Schmer-
zengeld oder die Abgeltung
für sonstige Sachschäden
(Kleidung, Wertsachen
usw.) sind nach dem VOG
derzeit nicht vorgesehen.
Diese Ansprüche können
entweder im Strafverfahren
als Privatbeteiligter oder in
einem Zivilverfahren gel-
tend gemacht werden.

Wolfgang Sicka
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Bundessozialamt: zuständig für die Vollziehung des 
Verbrechensopfergesetzes.

Sicheres Wohnen
Im Rahmen des NÖ-

Wohnbaumodells gibt es ei-
ne vom Land Niederöster-
reich und von der Sicher-
heitsdirektion Niederöster-
reich ausgearbeitete, bis En-
de 2008 laufende Sonderak-
tion „Sicheres Wohnen“
zum Schutz vor Einbruch
und Diebstahl. Die Aktion
gilt sowohl für einen Neu-
bau als auch für eine Sanie-

rung und eine Nachrüstung
bereits bestehender Eigen-
heime oder Wohnhausanla-
gen.

Das Land gewährt zu den
Investitionskosten für Si-
cherheitsmaßnahmen einen
einmaligen, nicht rückzu-
zahlenden Zuschuss von 30
Prozent: Das betrifft den
mechanischen Schutz bei ei-
ner Wohnung in Mehrfami-
lienhäusern (Sicherheit-
stüren mit einer Wider-

standsklasse von mindestens
2), den elektronischen
Schutz (Alarmanlagen) bei
einem Eigenheim, einem
Wohnhaus oder einer Woh-
nung und den umfassenden
mechanischen Schutz bei ei-
nem Eigenheim oder Wohn-
haus (Sicherheitstüren und
Sicherheitsfenster mit Wi-
derstandsklassen von min-
destens 2). Wer beispiels-
weise eine Alarmanlage für
ein Einfamilienhaus um

3.000 Euro installieren lässt,
erhält 1.000 Euro erstattet.

Formulare für die Son-
deraktion sind erhältlich im
Amt der Landesregierung,
Abteilung Wohnungsförde-
rung, 3109 St. Pölten, Land-
hausplatz 1, in den Bezirks-
hauptmannschaften und un-
ter www.noe.gv.at/Buerger-
service/Formulare.htm.

Telefonische Informatio-
nen unter der „Wohnbau-
Hotline“ 02742/22133.
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